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1 Angaben zur Validierung 

 

 

1.1 Verwendete Unterlagen 

Version und Datum der Projekt-

/Programmbeschreibung 

Projektbeschreibung Version 2, 19.04.2022 

 

Verwendete Liste der 
abgabebefreiten Unternehmen: 
Stand 

2022.01.31 Liste CO2-abgabebefreite Unternehmen inkl. 
EHS.xlsx, Stand 31.01.2022 

 

 

Weitere verwendete Unterlagen, auf denen die Validierung beruht, sind in Anhang A1 des Berichts 

aufgeführt. 

 

1.2 Vorgehen bei der Validierung 

 

Ziel der Validierung 

Beim vorliegenden Projekt handelt es sich um eine Validierung zur Ersteinreichung. Ziel der erneuten 

Validierung ist die Prüfung, ob das Projekt weiterhin den Anforderungen gemäss Artikel 5 der CO2-

Verordnung entspricht. Ein besonderes Augenmerkt wurde dabei auf die Prüfaspekte bei einer erneuten 

Validierung gemäss Vollzugsweisung zur CO2-Verodrung «Projekte und Programme zur 

Emissionsverminderung im Inland», Kapitel 7.4 Erneute Validierung, gelegt.  

 

Dies beinhaltet unter anderem die Prüfung, ob für den vorliegenden Wärmeverbund die 

Standardmethode gemäss CO2-Verordung Art. 6, Abs. 2bis, sowie Anhänge 3a) und 3b) oder die 

Standardmethode gemäss Anhang F zur Mitteilung «Projekte und Programme zur 

Emissionsverminderung im Inland» angewendet werden muss. 

 

Beschreibung der gewählten Methoden 

Die Methoden der erneuten Validierung basieren auf der Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde zur 

CO2-Verordnung sowie die Vorlage des Validierungsbericht des BAFU. Das Vorgehen erfolgte in 

Schritten, die im nächsten Abschnitt beschrieben sind. Die einzelnen Schritte wurden gemäss den 

Anforderungen der Mitteilung durchgeführt, wobei die offizielle Berichtsvorlage für Validierer angewandt 

wurde. Die Grundlagen, auf denen die erneute Validierung beruht, sind im Anhang 1 aufgelistet. 

 

Beschreibung des Vorgehens / durchgeführter Schritte 

Im Rahmen der erneuten Validierung wurden folgende Arbeitsschritte durchgeführt: 

1. Überprüfen der Dokumentation auf Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit und Richtigkeit. 

2. Erstellen einer ersten Version des Validierungsberichts und Formulieren der offenen oder 

unklaren Aspekte anhand eines Fragebogens an den Gesuchsteller (CRs und CARs 

basierend auf der Checkliste im Validierungsbericht. 

3. Klären der Fragen durch mehrfachen E-Mail-Austausch und Telefongesprächen. Rückfragen 

wurden jeweils schriftlich an den Gesuchsteller zurückgesandt. 

4. Analysieren der schriftlichen Antworten, der revidierten Projektbeschreibung und der 

zusätzlichen Dokumente und Daten, die vom Gesuchsteller geschickt wurden. 

5. Fertigstellen und Zusenden des Validierungsberichts im Entwurf an den Gesuchsteller. 

6. Fertigstellen des Validierungsberichts aufgrund der Rückmeldungen des Gesuchstellers. 

 

Die Validierung stützt sich dabei auf die aktualisierte Projektbeschreibung, die ergänzenden 

Berechnungsgrundlagen und eine Reihe von Begleitdokumenten, die im Anhang 1 aufgelistet sind. 

 

Beschreibung des Vorgehens zur Qualitätssicherung 
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Die interne Qualitätssicherung wird durch alle oben erwähnten Schritte der Validierung gewährleistet. 

Neben der Begleitung des Projektteams während der gesamten Validierungsphase, wurden speziell die 

Checkliste sowie der Validierungsbericht vor dem Versand an den Gesuchsteller geprüft. Der 

Qualitätsverantwortliche ist im Rahmen des Validierungsauftrags vom Validierungsteam unabhängig. 

 

1.3 Unabhängigkeitserklärung 

Der vom BAFU zugelassene interne oder externe Fachexperte der Stelle übernimmt für das vom 

BAFU als Validierungs-/Verifizierungsstelle zugelassene Unternehmen EBP Schweiz AG die 

Validierung dieses Projekts (Heizzentrale Chloosfeld (WV Rheinfelden Augarten)). 

 

Das Unternehmen sowie der zugelassene Fachexperte, der Qualitätsverantwortliche und der 

Gesamtverantwortliche der Validierungs-/Verifizierungsstelle (VVS) bestätigen, dass sie – abgesehen 

von ihren Leistungen im Rahmen der Validierung/Verifizierung – von den betroffenen Organisationen 

(insbesondere vom Auftraggeber der Validierung/Verifizierung und den Betreibern der einzelnen 

Vorhaben, sofern es sich um ein Programm handelt) sowie deren Beratern unabhängig sind (vgl. VoMi 

VVS, Kap. 4.1). 

 

Um ihre Unabhängigkeit zu gewährleisten, verpflichtet sich die VVS dazu: 

· keine Projekte zu validieren oder Monitoringberichte zu verifizieren, an deren Entwicklung3 sie 

beteiligt war; 

· bei der Validierung oder Verifizierung eines Projekts keinen Fachexperten, Qualitätsverantwor-

tlichen oder Gesamtverantwortlichen einzusetzen, der in irgendeiner Form an der Entwicklung 

desselben Projekts beteiligt war; 

· keinen Fachexperten, Qualitätsverantwortlichen oder Gesamtverantwortlichen bei der 

Verifizierung einzusetzen, der in irgendeiner Form bereits an der Validierung des Projekts beteiligt 

gewesen ist; 

· keine Validierungen und Verifizierungen für Auftraggeber durchzuführen, für die sie an der 

Entwicklung von Projekten oder Programmen beteiligt war. Diese Einschränkungen gelten nur für 

die Projekttypen, welche von diesen Beteiligungen betroffen sind4; 

· keine Projekte für Auftraggeber zu validieren oder zu verifizieren, für die sie eine Beratung oder 

ein Audit bei der Festlegung von Zielen im Bereich der CO2-Abgabebefreiung durchgeführt hat5; 

· keine Projekte für Auftraggeber zu validieren oder zu verifizieren, für die sie eine Beratung im 

Rahmen der EnergieSchweiz-Plattform PEIK durchgeführt hat6; 

· die betroffenen Organisationen im Rahmen der Validierung und Verifizierung nicht zu beraten, 

sondern eine unabhängige Prüfung der Unterlagen durchzuführen. Insbesondere dürfen die 

betroffenen Organisationen nicht derart beraten werden, dass die Menge an anrechenbaren 

Emissionsverminderungen systematisch maximiert wird. 

Die VVS stellt sicher, dass auch der beauftragte Fachexperte, die Qualitätsverantwortliche und der 

Gesamtverantwortliche sowie die von ihm mandatierten externen Fachexperten die vorangehenden 

Anforderungen erfüllen. 

 
3 Explizit, aber nicht abschliessend gelten die Erstellung von Gesuchsunterlagen sowie die Beratung von Erstellern von 
Gesuchsunterlagen als Beteiligung an der Entwicklung. Die Erstellung eines Monitoringberichts gilt ebenfalls als Entwicklung. 

4 Beispielsweise darf ein Unternehmen keine Validierung eines Projekts A des Projekttyps 1.1 für den Auftraggeber x 
durchführen, wenn es bereits das Projekt B  
des Projekttyps 1.1 für den Auftraggeber x entwickelt hat. Das Unternehmen dürfte hingegen ein Projekt C des Projekttyps 7.1 
für den Auftraggeber x validieren. 

5 Dies betrifft Unternehmen, die mit oder ohne einen Vertrag mit der EnAW oder der act Beratungsleistungen bei der Festlegung 
von Zielen im nonEHS-Bereich erbringen. 

6 https://www.energieschweiz.ch/page/de-ch/pe k  
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Der Fachexperte, der Qualitätsverantwortliche und der Gesamtverantwortliche der Validierungs-/Veri-

fizierungsstelle bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass sie – abgesehen von ihren Leistungen im 

Rahmen der Validierung/Verifizierung – vom Auftraggeber der Validierung/Verifizierung und seinen 

Beratern unabhängig sind. 

 

1.4 Haftungsausschlusserklärung 

Die im Rahmen der Validierung von EBP verwendeten Informationen stammen vom 

Programmentwickler oder aus Quellen, die EBP als zuverlässig einstuft. Für die Genauigkeit, 

Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit der verwendeten Informationen kann EBP 

in keiner Weise verantwortlich oder haftbar gemacht werden. 

 

EBP lehnt daher jegliche Haftung ab für Fehler und deren direkte oder indirekte Folgen im Rahmen der 

bereit gestellten Informationen, den erstellten Produkten, den gezogenen Schlussfolgerungen und 

getätigten Empfehlungen. 

 

 





Validierungsbericht  

 

 

9 

Das Gesuch wurde mittels der aktuellen Vorlagen und Grundlagen eingereicht und der Gesuchsteller 

wurde korrekt identifiziert. Das Deckblatt ist vollständig und korrekt ausgefüllt. Die Unterlagen sind 

vollständig und konsistent. Generell sind alle Beschreibungen, Berechnungen und Verweise im 

Projektbeschrieb und den Beilagen sehr übersichtlich dargestellt und leicht nachzuvollziehen. 
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3.3.10 Das Projekt/Programm sieht Massnahmen vor, die 

gemessen an der Referenzentwicklung zu einer 

zusätzlichen Emissionsverminderung führen 

(Art. 5, Abs. 1, Bst. b, Ziff. 3 CO2-Verordnung). 

 x  

3.3.11 

(2.2.2) 

Die Wirkungsaufteilung ist definiert und allfällige 

Belege sind von den betroffenen Akteuren 

unterschrieben. 

(Art der Wirkungsaufteilung vgl. Abschnitt 2.6.3 

VoMi-KOP). 

 x CAR 6 

3.3.12 

(3.6.2) 

Die Wirkungsaufteilung aufgrund von nichtrück-

zahlbaren Geldleistungen ist korrekt berechnet. 

(vgl. Abschnitt 2.6 VoMi-KOP).  

x   

Nur für Programme 

3.3.13 Die erwartete Anzahl von Vorhaben, welche den 

Abschätzungen zu Grunde gelegt ist, ist 

angegeben. 

x   

 

Die Formel für die Berechnung der Projektemissionen ist korrekt und berücksichtigt die Emissionen 

des Öl-Spitzenlastkessel.  

Das Projekt hat Schnittstellen mit dem Kompensationsprojekt 0013 Wärmeverbund Rheinfelden Mitte. 

In Fall von Wärmelieferungen an Projekt 0013 werden die anteiligen Projektemissionen im Monitoring 

0013 gemäss Formel zu Projektemissionen im Kapitel 3.4 verrechnet. Falls Wärme von Projekt 0013 

geliefert wird, was nicht geplant ist, aber technisch möglich wäre, sind die anteiligen 

Projektemissionen diesem Projekt hinzugerechnet. Im Rahmen der Validierung wurden Änderungen 

im Bericht vorgenommen, um die Schnittstellen der zwei Projekten klarer zu definieren. 

 

Die Emissionen des Referenzszenario wurden für die zwei Teile unterschiedlich berechnet. Dieses 

Vorgehen wurde in Rahmen eines E-Mail-Austauschs mit der Geschäftsstelle Kompensation geprüft. 

Die Methodik für die Berechnung der Emissionsverminderungen von Teil 2 wurde gemäss 

Orientierung der Geschäftsstelle Kompensation angepasst (siehe CAR 1, Frage 2 und E-Mail vom 

07.04.2022 von Frau Marti). 

 

Die Emissionen von Teil 1 (bestehende Kunde des Wärmeverbundes) werden anhand einer eigenen 

Methodik ermittelt, indem die produzierte Wärmemenge in der Heizzentrale ermittelt wird und die 

neuen Anschlüsse und abgabebefreite Unternehmen abgezogen werden (anteilig mit Wärme aus der 

ARA und mit Berücksichtigung der Netzverluste). In Rahmen von CAR 8 Frage 1 wurde abgeklärt, 

dass der Faktor WTeil2,i,y für die Berechnung der Referenzperiode die Wärmemenge die zum Projekt 

0013 geliefert wird enthält. Die Formeln wurden leicht angepasst, damit sie besser nachvollzogen 

werden können. Bezüge und Abgabe des Projektes 0013 sind korrekt berücksichtigt (siehe CAR 8 

Frage 1). 

 

Die Berechnung der Emissionen für Teil 2 wurde in Rahmen der Validierung korrigiert und wird nun 

mit der Methodik von Anhang 3a der CO2 Verordnung durchgeführt. Die Methodik ist korrekt 

angewendet. CAR 8 Frage 2 hat sich aufgrund dieser Anpassung erübrigt. 

Für die Berechnung der erwarteten Emissionsverminderungen wurde eine fixe Aufteilung der Wärme 

aus ARA, Holz und Öl angenommen. Diese wurde aufgrund Inkongruenzen geprüft. Es wird 
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3.4.12 

(4.1.14a) 

Der Beitrag aus dem Erlös der 

Bescheinigungen leistet einen relevanten 

Beitrag zur Überwindung der 

Unwirtschaftlichkeit: 

Die in Kapitel 5 VoMi-VVS aufgeführten 

Mindestanforderungen sind erfüllt. 

 x  

3.4.13 

(4.1.14b) 

Falls 3.4.12 nicht zutrifft resp. nicht anwendbar 

ist: 

Die Begründung, warum die finanzielle 

Zusätzlichkeit dennoch erfüllt ist, ist plausibel 

und nachvollziehbar.  

x   

3.4.14 

(4.1.12) 

Die Sensitivitätsanalyse ist korrekt. (Alle 

Parameter, die einen signifikanten Einfluss auf 

die Wirtschaftlichkeit haben, sind identifiziert 

und werden berücksichtigt.) 

(vgl. Abschnitt 5.3 VoMi-KOP und Kapitel 5 

VoMi-VVS) 

 x CAR 

12 

3.4.15 

(4.1.13) 

Die Sensitivitätsanalyse ist robust (mindestens 

10% Abweichung aller Hauptparameter, +/- 

20% bei Baukosten grosser technischer 

Anlagen, +/- 25% bei Biogasanlagen).  

(vgl. Abschnitt 5.3 VoMi-KOP und Kapitel 5 

VoMi-VVS) 

 x  

3.4.16 Der Zusätzlichkeitsnachweis ist nachvollziehbar 

und überprüfbar. 

x   

Nur für Programme 

3.4.17 Die Zusätzlichkeit der Vorhaben ist in der 

Programmbeschreibung: 

- entweder anhand eines repräsentativen 

Vorhabens belegt und stellt sicher, dass 

damit für alle Vorhaben, welche die 

Aufnahmekriterien des Programms erfüllen, 

Art. 5 und 5a CO2-Verordnung erfüllt ist. 

Dies bedeutet, dass neue Vorhaben nicht 

mehr einzeln auf die Unwirtschaftlichkeit 

überprüft werden müssen. 

- oder bei den Aufnahmekriterien ist 

festgehalten, dass ein individueller 

Nachweis der Unwirtschaftlichkeit für jedes 

Vorhaben durchgeführt werden muss13, 

und das Vorhaben nur bei der so 

nachgewiesenen Zusätzlichkeit ins 

Programm aufgenommen werden kann. 

x   

3.4.18 Bei den Aufnahmekriterien ist festgehalten, ob 

für jedes Vorhaben ein individueller 

Zusätzlichkeitsnachweis notwendig ist. 

x   

 
13 Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn einzelne Vorhaben «gross» und individuell unterschiedlich sind, wie 

Biogasanlagen oder ganze Wärmeverbünde als Vorhaben. Im Gegensatz zu diesen «grossen» Vorhaben ist ein repräsentatives 
Beispielvorhaben für den Zusätzlichkeitsnachweis bei Heizventilen u.ä. einfach festzulegen.   
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3.6.5 

 

Die Angaben zum Projekt/Programm entsprechen 

den Vorgaben der CO2-Verordnung. 

Falls es Abweichungen zu den Empfehlungen der 

GS KOP (insb. VoMi-KOP, VoMi-VVS) gibt, sind 

diese im Validierungsbericht im Kapitel 

«Zusammenfassung/Gesamtbeurteilung» 

hervorgehoben. Die VVS hat zudem dazu Stellung 

bezogen und bestätigt die Gleichwertigkeit der 

Abweichungen zu den Empfehlungen. 

 x  

 

Die Validierung des Projektes «Heizzentrale Chloosfeld (WV Rheinfelden Augarten)» umfasst eine 

Analyse der Projektbeschreibung inklusive Begleitdokumente und den Vergleich mit den 

Anforderungen der Mitteilung. Die Angaben zum Projekt entsprechen den Vorgaben der CO2-

Verordnung. 
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A1 Liste der verwendeten Unterlagen 

 

- BAFU, 2021: Projekte und Programme zur Emissionsverminderung im Inland. Ein Modul der  

Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde zur CO2-Verordnung. 7 aktualisierte Ausgabe,  

Stand 2021 

- BAFU, 2020: Anhang F zur Mitteilung ‘Projekte und Programme zur Emissionsverminderung 

im Inland’, Version 4.0, Stand November 2020 

- BAFU, 2021: Validierung und Verifizierung von Projekten und Programmen zur 

Emissionsverminderung im Inland, Ein Modul der Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde 

zur CO2-Verordnung 1. Ausgabe, Januar 2021 

- BAFU: Liste Anlagen mit Verminderungsverpflichtung, 2022.01.31 Liste CO2-abgabebefreite  

Unternehmen inkl. EHS.xlsx 

 

- Projektbeschreibung Version 2.0, 19.04.2022 

- Anhänge der Projektbeschreibung Version 2.0, 19.04.2022 
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A2 Frageliste zur Validierung  
 

CAR 1 Erledigt  x 

3.1.3 

 

Die Beschreibung der Ausgangslage (Ist-Situation ohne Projekt/Programm) ist 

verständlich, zutreffend und nachvollziehbar.  

3.1.4 Die Beschreibung des Projektes/Programms ist verständlich und nachvollziehbar und es 

ist ersichtlich, ob es sich um ein Projekt oder Programm handelt. 

Frage (25.02.2022) 

 
1. Bitte in der Projektbeschreibung, Kap. 1.4.2 ergänzen, dass die Idee des Projektes ist, die 

Gaskesseln zu ersetzen. Es ist sonst erst später erwähnt und kann beim ersten Lesen 
verwirrend sein. 

2. Es geht im Projekt um den Ersatz des Gaskessels, also nur einem Energieträger. Bitte 
begründen Sie besser, warum beim Entscheidsbaum der Newsletter trotzdem entschieden 
wurde, dass der Anhang 3a der CO2 Verordnung nicht anzuwenden ist. 

Antwort Gesuchsteller (4.3.2022) 

1. Kapitel 1.4.2. wurde entsprechend ergänzt. 
2. Der Entscheidbaum (Abbildung 1 aus Anhang F 11/2020) bzw. aus dem Newsletter fragt nicht, 

ob mehr als ein Energieträger ersetzt wurde, sondern nur, ob der WV vor Umsetzungsbeginn 
mit mehr als einem Energieträger betrieben wurde. Der bisherige WV wurde bivalent mit Gas 
und Abwärme der ARA betrieben. Daher ist gemäss dem Entscheidbaum nicht Anhang 3a 
anzuwenden (siehe gelbe Markierung). Der Beschreibung wurde hinzugefügt, dass die der 
bisherige WV bivalent mit Gas und Abwärme der ARA versorgt wurde. 
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Rückfrage (20.19.2022) 

2. Der Validierer findet die Interpretation vom Entscheidbaum des Newsletters in Ordnung. Für 

dieses Projekt ist Anhang 3a der CO2 Verordnung nicht anzuwenden, da der Wärmeverbund 

mit mehr als ein Energieträger betrieben wurde und wird. Trotzdem hat der Validierer die 

Frage über die Anwendung von Anhang 3a der CO2 Verordnung an der Geschäftsstelle 

Kompensation gestellt, denn dieser Aspekt bei anderen ähnlichen Kompensationsprojekte 

nicht klar war. Hier unten finden Sie die Antwort von Frau Dorrit Marti vom 7. April 2022. 

 

 

Bitte beachten Sie, dass im E-Mail die beiden Teile von Projekt 1 und 2 ausgetauscht wurden. 
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Obwohl wir finden, dass die Entscheidung von der Geschäftsstelle Kompensation aufgrund der 

vorhandenen Grundlagen (Anhang 3a der Verordnung, Anhang F der Vollzugsmitteilung) nicht 

korrekt ist, sollte die Projektbeschreibung wie im E-Mail beschrieben angepasst werden. 

Antwort Gesuchsteller (20.04.2022) 

2. Die Projektbeschreibung und Monitoringexcel wurden wie in der E-Mail beschrieben 

angepasst. Die Erweiterung und Verdichtung des Netzes wird nun nicht mehr gemäss 

Anhang F der Vollzugsmitteilung, sondern gemäss Anhang 3a der Verordnung berechnet.  

Angepasst wurden die Projektzusammenfassung (Kapitel 1.1), das Referenzszenario 

(Kapitel 1.5), die Einflussfaktoren (Kapitel 3.2), die Berechnung der 

Emissionsverminderung (Kapitel 3.5 + 5.2), die erwarteten Emissionsverminderungen 

(Kapitel 3.6) und die Parameter (Kapitel 5.3.). 

Entsprechende Änderungen wurden auch in der Monitoringexcel vorgenommen. Ebenfalls 

wurde die Wirtschaftlichkeitsberechnung inkl. Bescheinigungen aufgrund der angepassten 

Prognosen aktualisiert. 

Fazit Validierer 

1. Kapitel 1.4.2 wurde ergänzt und ist nun klar, dass ein Teil des Projektes vorsieht, die 

Erdgaskesseln zu ersetzten.  

2. Die Emissionen für Teil 2 wurde mit der Methodik von Anhang 3a der CO2 Verordnung 

berechnet. Die Methodik ist korrekt angewendet. 

CAR 1 ist erledigt. 

 

CAR 2 Erledigt  x 

3.1.6 Der in der Projekt-/Programmbeschreibung angegebene Projekttyp (vgl. VoMi KOP, 

Tabellen 2 und 3) ist richtig gewählt. 

Frage (25.02.2022) 

 
Bitte Projekttyp in der Tabelle, Kapitel 1.2 korrigieren, damit es mit der Angabe im Kapitel 1.1 
konsistent ist. 

Antwort Gesuchsteller (4.3.2022) 

Der Projekttyp wurde in Kapitel 1.2 korrigiert. 

Fazit Validierer 

Der Projekttyp wurde in Kapitel 1.2 korrigiert. 

CAR 2 ist erledigt. 

 

CR 3 Erledigt  x 

3.1.17 

 

Sind verschiedene plausible Alternativen zum Projekt/Programm-Szenario dargestellt?  

(vgl. Abschnitt 4.4 VoMi-KOP) 

Frage (25.02.2022) 

Die Neubauten werden in der Beschreibung des Referenzszenario nicht angegangen. Doch sind für 
Gruppe D und F im Kapitel 3.5 Annahmen getroffen, die die Neubauten im Referenzszenario 
adressieren. Bitte diese Annahmen im Kapitel 1.5 ergänzen.   

Antwort Gesuchsteller (4.3.2022) 

Folgender Satz wurde zu den Neubauten im Referenzszenario in Kapitel 5 hinzugefügt: ” Dabei 

müssen bei Neubauten gemäss Aargauer Energieverordnung 20% des Wärmebedarfs für Heizung 

und Warmwasser mit erneuerbaren Energien gedeckt werden. Neubauten ohne angrenzendes 



Validierungsbericht  

 

 

31 

Gasnetz würden erneuerbar beheizt werden und sind damit nicht anrechenbar. Neubauten mit 

angrenzendem Gasnetz dürfen gemäss Tabelle 1 Punkt 7 Anhang F (11/2020) angerechnet werden. 

Es gilt dann Gleichung 13 gemäss Entscheidbaum (Abbildung 5, Anhang F).” 

Fazit Validierer 

Da in Rahmen der Validierung festgestellt wurde, dass der pauschaler Emissionsfaktor des 

Wärmeverbundes gemäss Anhang 3a der CO2 Verordnung anzuwenden ist, ist diese CR nicht mehr 

relevant, da die Neubauten gemäss dieser Methodik nicht zu berücksichtigen sind. 

CR 3 ist erledigt. 

 

CR 4 Erledigt  x 

3.1.19 Der Umsetzungsbeginn ist korrekt festgelegt (Abschnitt 2.7 VoMi-KOP). 

Frage (25.02.2022) 

Laut Angabe sollte der Umsetzungsbeginn in Februar/März stattfinden. Ist dies schon geschehen? 
Falls nicht eventuell die Angabe aktualisieren, da Februar schon vorbei ist. Dasselbe gilt für die 
Annahme in der Tabelle Kapitel 3.6. 

Antwort Gesuchsteller (4.3.2022) 

Nein, es hat noch keine massgebliche finanzielle Verpflichtung stattgefunden. Diese soll bis Ende 

März spätestens erfolgen.  

Fazit Validierer 

Die Angabe zum Umsetzungsbeginn wurde angepasst und ist nun Ende März. Dies sollte im Rahmen 

der Erstverifizierung geprüft werden. 

CR 4 ist erledigt.  

 

CR 5 Erledigt  x 

3.1.22 

 

Bei baulichen Massnahmen entspricht die Wirkungsdauer von Projekten/Vorhaben der 

standardisierten Nutzungsdauer der technischen Anlagen14. 

(Absatz 2.9 und Anhang A2 VoMi-KOP)  

Frage (25.02.2022) 

Die Dauer des Projekts sollte gemäss Beschreibung in Tabelle 1.6 die standardisierte Lebensdauer ein 
Fernwärmenetz entsprechen. Dies ist aber gemäss Vollzugsmitteilung 40 Jahre und nicht 25. Ist die 
richtige Angabe 25 Jahre? 

Antwort Gesuchsteller (4.3.2022) 

Das Projekt umfasst sowohl Investitionen in den Ersatz des Wärmeerzeugers Gas (Teil 1, 15 Jahre 

Nutzungsdauer gemäss VoMi) als auch Investitionen in die Erweiterung das Fernwärmenetz (Teil 2, 40 

Jahre Nutzungsdauer gemäss VoMi). Die AEW interne Laufzeit beträgt 25 Jahre (Kundenverträge, 

Mittelwert der Abschreibungszeiten). Aus diesen beiden Gründen wurde die Laufzeit des CO2-

Kompensationsprojekts auf 25 Jahre festgelegt. 

Fazit Validierer 

Es wurde bestätigt, dass die Dauer des Projektes auf 25 Jahre festgelegt wurde. Dies aufgrund der 

AEW interne Laufzeit (Kundenverträge, Mittelwert der Abschreibungszeiten). Das Projekt umfasst 

sowohl Investitionen in den Ersatz des Wärmeerzeugers Gas (gemäss Vollzugsmitteilung 15 Jahre) 

 
14Vgl. auch Angaben in Kapitel 5, VoMi-VVS  
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als auch Investitionen in die Erweiterung des Netzes (15 Jahren). Die Auswahl von 25 Jahren ist aus 

Sicht des Validierers in Ordnung. 

CR 5 ist erledigt. 

 

CAR 6 Erledigt  x 

3.2.1 

 

Die voraussichtlich zur Verfügung stehenden Finanzhilfen sowie „nicht rückzahlbaren 

Geldleistungen von Bund, Kantonen oder Gemeinden zur Förderung erneuerbaren 

Energien, der Energieeffizienz oder des Klimaschutzes“, bei welchen eine 

Wirkungsaufteilung notwendig ist15, sind ausgewiesen (Beitragshöhe und Herkunft) und 

mit Dokumenten im Anhang A2 der Projekt-/Programmbeschreibung belegt. 

(vgl. Abschnitt 2.6.1, VoMi-KOP) 

3.3.11 Die Wirkungsaufteilung ist definiert und allfällige Belege sind von den betroffenen 

Akteuren unterschrieben. 

(Art der Wirkungsaufteilung vgl. Abschnitt 2.6.3 VoMi-KOP). 

Frage (25.02.2022) 

Bitte Formular A2.2 unterschreiben lassen und als PDF zur Verfügung stellen.   

Antwort Gesuchsteller (4.3.2022) 

Bitte um Entschuldigung, wir haben leider das leere Formular anstatt dem unterschriebenen geschickt. 

Anhang 2.2 wurde aktualisiert. 

Fazit Validierer 

Das unterzeichnete Formular für die Wirkungsaufteilung wurde zur Verfügung gestellt (siehe Anhang 

A2.2). 

CAR 6 ist erledigt. 

 

CAR 7 Erledigt  x 

3.2.3 

(ähnlich 2.3.1) 

Das Projekt/Programm hat Schnittstellen zu Unternehmen, die von der CO2-Abgabe 

befreit sind. Die Unternehmen sind mit ihrer Adresse aufgelistet und idealerweise die 

damit verbundenen erwarteten Emissionsverminderungen separat ausgewiesen. 

Frage (25.02.2022) 

 
Bitte erklären Sie besser die Lage der potenziellen angeschlossenen CO2 abgabebefreiten 
Unternehmen, wer ist der Eigentümer der Liegenschaft und wer ist das abgabebefreite Unternehmen. 

Antwort Gesuchsteller (4.3.2022) 

Auf der im Internet publizierten Liste der CO2-abgabebefreiten Organisationen ist eine Adresse mit 

einem Wärmebezugsobjekt des WV identisch. Allerdings ist an dieser Adresse erwähnte Produktions-

Unternehmen nicht identisch mit dem Kunden der AEW, dem der Wärmebezug in Rechnung gestellt 

wird. Der Kunde ist eine Management AG, die auch Grundstückseigentümer ist gem. kantonalem 

Grundbuchauszug.  

Der Wärmebezug wird trotzdem separat ausgewiesen und berechnet. Das BAFU wird bei der 

Verfügung des Monitorings prüfen und entscheiden, ob dieser Wärmebezug anrechenbar ist oder 

nicht. 

Fazit Validierer 

 
15 Vgl. Tabelle 4 VoMi-KOP  
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Vielen Dank für die Erklärung. Die Lage ist nun klar. 

CAR 7 ist erledigt. 

 

CAR 8 Erledigt  x 

3.3.8 Die Annahmen und Formeln zur Berechnung der erwarteten Emissionsverminderungen 

sind nachvollziehbar und zweckmässig. 

Frage (25.02.2022) 

 
1. Inwiefern wird für die Berechnung der Referenzentwicklung im Teil 1 die Wärmemenge, die 

zum Projekt 0013 geliefert wird (und ggf. umgekehrt) berücksichtigt? Ist dies im Parameter 

WTeil2,i,y enthalten?  
2. Für die Berechnung der Referenzemissionen bei Neubauten wird gemäss Anhang F ein Faktor 

für die Referenzentwicklung von 90% (ohne Gasnetz) und 100% (mit Gasnetz) festgelegt. 
Gemäss kantonalem Energiegesetz darf bei Neubauten höchstens 80% des Wärmebedarfs für 
Heizung und Warmwasser mit nichterneuerbaren Energien gedeckt werden. Wie werden diese 
Vorschriften berücksichtigt? 

Anhang A3.1: 
 

1. Die Einheit des Parameters Anteil ARA (Zeile 21) ist %. Bitte korrigieren  

Antwort Gesuchsteller (4.3.2022) 

1. Richtig, die Wärmemenge an Projekt 0013 ist im Parameter WTeil2,i,y enthalten, da Lieferungen 

in den Nachbarverbund wie ein Neuanschluss eingestuft werden. Dies ist Gruppe A von Teil 2 

und wird nicht angerechnet, da nicht bekannt ist, welche fossile Wärmemenge im Projekt 0013 

damit ersetzt wird. Die Wärmemenge wird zur Anrechnung ins Nachbarprojekt gemeldet. Dies 

ist in der Monitoring-Excel bereits berücksichtigt.  

Umgekehrt werden Wärmelieferungen von 0013 in dieses Projekt in Teil 1 angerechnet, 

ebenso die anteiligen PE aus 0013.  

Die Parameterbeschreibung in Kap. 3.5 wurde entsprechend angepasst.  

 

2. In Kapitel 3.5 wurde für Gruppe E der Referenzfaktor auf 80% angepasst und mit folgendem 

Satz ergänzt: “Zwecks Einhaltung der Aargauer Energieverordnung wird der Referenzfaktor 

auf 0,8 gesetzt (20% des Wärmebedarfs für Heizung und Warmwasser müssen mit 

erneuerbaren Energien gedeckt werden).”  

Der Faktor wurde in Anhang 3.1 in Zeile 34 entsprechend angepasst. 

 

Anhang A3.1 

1. Die Einheit des Parameters ARA wurde auf Prozent korrigiert. 

 

Fazit Validierer 

1. Es wurde abgeklärt, dass der Faktor WTeil2,i,y für die Berechnung der Referenzperiode die 

Wärmemenge die zum Projekt 0013 geliefert wird enthält. Die Formeln wurden leicht 

angepasst, damit sie besser nachzuvollziehen sind, Bezüge und Abgabe des Projektes 0013 

sind korrekt berücksichtigt (siehe CAR 8 Frage 1). 

2. Der Faktor für die Referenzentwicklung der Gruppe E (Neubauten mit Gasnetz) wurde 

korrigiert und entspricht nun die kantonalen Gesetzvorgaben, und zwar 80%. 

Anhang A3.1: 

1. Eine Kleinigkeit wurde im A3.1 angepasst und ist nun korrekt. 

CAR 8 ist erledigt. 
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CR 9 Erledigt  x 

3.3.9 Die erwarteten Emissionsverminderungen sind korrekt berechnet. 

Frage (25.02.2022) 

 
Warum beträgt die erwartete Erzeugung aus der ARA in der Prognosen 60% der gesamte 
Wärmeproduktion? Im Anhang A1.2 wird ein Wert von 47.5% angegeben (Folie 9).  

Antwort Gesuchsteller (4.3.2022) 

Die 60% wurden aus der Grafik von Folie 10 in Anhang A1.2 übernommen. Nach Rücksprache und 

technischer Klärung stimmen jedoch die davon abweichenden Zahlen von Folie 9 mit 47,5%. Daher 

wurde die Prognose-Excel mit Anteil ARA 47,5% und Anteil Holz 43,5% angepasst und Folie 10 

gelöscht. Beim Review der Prognosen wurde auch die Bauverzögerung berücksichtigt und die 

Schätzungen für Teil 2 leicht angepasst.  

Durch den deutlich tieferen ARA-Anteil erhöhen sich die ER-Gesamtprognosen.  

Fazit Validierer 

Die erwartete Aufteilung der verschiedenen Wärmequellen wurde aufgrund Inkongruenzen geprüft. Es 

wird festgelegt, dass der Anteil an mit der ARA produzierten Wärme 47.5% ist. Dies ist im Vergleich 

zur ersten Einschätzung von 60% tiefer, wodurch die geschätzten Emissionsverminderungen 

gestiegen sind. 

CAR 9 ist erledigt. 

 

CAR 10 Erledigt  x 

3.4.1 

(4.1.1) 

Die zur Wirtschaftlichkeitsanalyse verwendete Analysemethode ist korrekt. 

Frage (25.02.2022) 

 
1. Viele Kosten wurden im Jahr 2021 ausgewiesen. Wurden diese Investitionen schon gemacht? 

Haben Sie Belege? Der Anhang A4.1 kann ich nicht so gut nachvollziehen, es wäre gut in 
Rahmen ein Telefongespräch darüber zu sprechen. 

2. Bitte die ermittelte IRR ohne und mit Bescheinigungen im Bericht aufführen. 
 

Antwort Gesuchsteller (4.3.2022) 

1. Richtig, durch die Bauverzögerung verschieben sich die Investitionen um ein Jahr. Dies wurde in 

Anhang A4.1 entsprechend angepasst. Online-meeting wurde zur Erklärung abgehalten am 8.3.22. 

2. Der genaue IRR mit und ohne Bescheinigungen ist im Anhang der VVS nachgewiesen.  

Fazit Validierer 

1. In Rahmen der Validierung wurden die Investitionen um ein Jahr verschoben, auf 2022. Dies 

ist auf die Bauverzögerungen zurückzuführen. 

2. In Rahmen einem Telefongespräch am 8.3.2022 wurden diverse Aspekte der Wirtschaftlichkeit 

abgeklärt. 

CAR 10 ist erledigt. 

 

CAR 11 Erledigt  x 

3.5.19 

(5.2.2) 

Die Art der Plausibilisierung der Monitoringdaten ist angemessen. 

Frage (25.02.2022) 
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Warum wird bei der Plausibilisierung der geplanten produzierten Wärmemenge im A3.1 die 
Abweichung zwischen der geplanten Produktion von Jahr x und tatsächlichen Produktion von Jahr x -1 
berechnet? Bitte in der Projektbeschreibung angeben, welche Abweichung als plausibel zu bewerten 
ist. 
 

Antwort Gesuchsteller (4.3.2022) 

Danke für den Hinweis auf den Fehler in der Excel Datei. Natürlich sollte Jahr x mit Jahr x verglichen 

werden. Die Excel wurde entsprechend korrigiert.  

Wärmelieferungen von 0013 wurden noch der Plausibilisierung über den Heizzentralenverlust 

hinzugefügt. 

Fazit Validierer 

Der Fehler wurde korrigiert. 

CAR 11 ist erledigt. 

 

 

CAR 12 Erledigt  x 

3.4.14  Die Sensitivitätsanalyse ist korrekt. (Alle Parameter, die einen signifikanten Einfluss auf 

die Wirtschaftlichkeit haben, sind identifiziert und werden berücksichtigt.) 

(vgl. Abschnitt 5.3 VoMi-KOP und Kapitel 5 VoMi-VVS) 

Frage (28.03.2022) 

 
Die Wirtschaftlichkeit ist knapp nicht wirtschaftlich. Bitte Sensitivitätsanalyse der Investitionen (+/- 
20%) durchführen. Bitte abklären, welche grosse Bauinvestitionen vorkommen. 
 

Antwort Gesuchsteller (4.3.2022) 

Da es grossteils ein Neubauprojekt ist, erfordert das BAFU ergänzend zur Vollzugsmitteilung in der 

Validierungserichtsvorlage eine +/- 20% Sensitivitätsanalyse für den Hauptparameter Baukosten. 

Diese sind in Anhang A4.5 und A4.6. neu ausgeführt: Bei -20% wäre das Projekt ohne 

Bescheinigungen und nicht additional. Im Jahr 2022 ist das ein völlig unrealistisches 

Szenario, da Baukosten derzeit zwischen 10-50% steigen. Bei sehr realistischen +20% Baukosten 

sinkt der  Bescheinigungen entsprechend, mit Bescheinigungen liegt er immer noch . 

Grosse Bauinvestitionen sind der Neubau der Heizzentrale und die Erweiterung des Netzes. 

 

Fazit Validierer 

Die Sensitivitätsanalyse der Bauinvestitionen wurdedurchgeführt. Es wurden die grösste Baukosten 

von 2022 berücksichtigt. Bei -20% Investitionskosten wäre das Projekt ohne Bescheinigungen nicht 

mehr zusätzlich, und zwar mit einem . Dieses Szenario ist aber unrealistischm da die 

Baukosten derzeit deutlich steigen. 

CAR 12 ist erledigt. 

 




